
Informationsvorlage

Gemeinde: Steinreich Tagesordnungspunkt  
 öffentlich
 nicht öffentlich

Vorlagen-Nr.: 5-2021
Datum der Sitzung Datum des Abgangs

Einreicher der Vorlage: Paetsch - BA

Gegenstand: Wiederaufnahme des Verfahrens zum Vorhaben: Errichtung von 10
Windkraftanlagen im Windpark Schäcksdorf, Reg. Nr.: 50.034.00/13/1.6.2V/RS

Sachverhalt:
    
Mit Schreiben  (e-mail)  des  Landesamtes  für  Umwelt  vom  12.01.2021  wird  die  Gemeinde
informiert, dass das Verfahren zum Vorhaben: Errichtung von 10 Windkraftanlagen (WKA) im
Windpark Schäcksdorf ( 5 WKA am Standort Drahnsdorf und 5 WKA am Standort Steinreich)
aufgrund der  nunmehr  vorliegenden  positiven  Stellungnahme  des  Bundesamtes  für
Flugsicherung weitergeführt  wird.  Es  wird  gebeten  bis  zum  28.02.2021  mitzuteilen,  ob  die
positive Stellungnahme  und  das  gemeindliche  Einvernehmen  aus  dem  Jahr  2014  noch
Bestand haben.

Die Gemeinde  Steinreich  hat  in  der  Sitzung  am 19.06.2014  mit  Beschluss  Nr.  37-2014  das
gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung von 5 WKA am Standort Steinreich im Windpark
Schäcksdorf erteilt.  Mit  Beschluss  Nr.  8-2014  hat  die  Gemeinde  für  Grundstücke  in  den
Gemarkungen Hohendorf  und  Sellendorf  einen  Vertrag  zur  Sicherung  der  Infrastruktur
beschlossen (Vertrag vom 28.05./10.06.2014).
Auf der  Grundlage  des  Vertrages  wurden  am  28.04.2015  die  Zustimmungserklärungen  des
Nachbarn unterzeichnet.
Der Amtsausschuss  des  Amtes  Unterspreewald  hat,  auf  der  Grundlage  der  in  den
Gemeinden Steinreich  und  Drahnsdorf  gefassten  Beschlüsse,  mit  Beschluss  Nr.  32-2014
vom 22.07.2014  ebenfalls  das  gemeindliche  Einvernehmen  zur  Errichtung  von  10  WKA  im
Windkraftgebiet Schäcksdorf erteilt.

Am 21.08.2014  hat  die  Gemeinde  die  Aufstellung  eines  Bebaungsplanes  Windpark
Schäcksdorf  beschlossen  (Beschluss  Nr.  41-2014).  Dieser  wurde  aufgrund  des
Ablehnungsbescheides Nr.  50.034.00/13/1.6.2V/RS  für  das  Vorhaben durch  das  Landesamt
für Umwelt vom 30.11.2018 nicht weiter verfolgt.

Das Vorhaben  befindet  sich  gemäß  Teilflächennutzungsplan  Windkraftnutzung  des  Amtes
Unterspreewald für  den  Bereich  des  ehemaligen  Amtes  Golßener  Land  in  einem
ausgewiesenen Eignungsgebiet.
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Anlagen:

Anlage 1 - Schreiben des Landesamtes vom 12.01.2021
Anlage 2 - Beschluss Nr. 8-2014
Anlage 3 - Beschluss Nr. 37-2014
Anlage 4 - Beschluss Nr. 41-2014
Anlage 5 - Auszug aus dem Teil-FNP

    
Unterschrift/Datum des zuständigen FA-Leiters:

Stellungnahme der Gemeinde:

(Unterschrift des Bürgermeisters)
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Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor
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